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Der deutsche Gebäudebestand spiegelt die niedrigen Energiepreise der letzten Jahrzehnte genauso wie den 

Wohlstand wider, der den Bau von immer mehr immer größeren Wohnungen ermöglichte. Über Jahrzehnte wurden 

Häuser gebaut, die relativ schlecht gedämmt sind und viel Wärmeenergie benötigen. Allein 24 % des Bestands an 

Ein- und Zweifamilienhäusern gehören heute in die schlechteste Energieeffizienzklasse H, die für einen jährlichen 

Endenergieverbrauch von mehr als 250 kWh/m2 steht. 68 % der Ein- und Zweifamilienhäuser gehören in die 

schlechtesten vier Energieeffizienzklassen E bis H, und in diesen Gebäuden sind Maßnahmen zur Verbesserung der 

Energieeffizienz dringend notwendig. Im Bestand der Mehrfamilienhäuser ist der Anteil in den Energieeffizienzklassen 

E bis H mit 46 % deutlich geringer. 

01: Einleitung

Abbildung 1: Häufigkeitsverteilung der Effizienzklassen im deutschen Wohngebäudebestand  

Quelle: nach Mellwig (2021)
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Ein hoher Endenergieverbrauch im Bestand ist nicht nur für die Hausbesitzenden eine Belastung, sondern auch für 
die Kommune eine Herausforderung, denn die kommunale Wärmeplanung verpflichtet die Kommune, die zukünftige 
regenerative Wärmeversorgung des gesamten Gebäudebestands – privat, öffentlich und gewerblich – zu planen. 
Und je höher die Bedarfe sind, desto schwieriger ist es, die notwendigen CO2-freien Wärmequellen zu finden und zu 
erschließen. 

Die Verbesserung der Energieeffizienz des Gebäudebestandes ist also eine riesige Herausforderung für die Kommunen 
(Seifert et al., 2022). Dieses Policy Paper richtet sich daher weniger an Hausbesitzende, die das eigene Gebäude sanieren 
wollen, sondern vor allem an die Kommunalpolitik, die mit geringen eigenen Mitteln möglichst viel zur Verbesserung 
der Energieeffizienz des Gebäudebestandes beitragen muss. Dabei steht die Qualität der Gebäudehülle im Zentrum 
dieses Papiers.
Dagegen ist es relativ einfach, Neubauten energieeffizient zu planen. Aufgrund des seit Anfang 2023 nochmals 
verschärften Gebäudeenergiegesetzes (GEG) müssen Gebäude ohnehin vergleichsweise energieeffizient errichtet 
werden. Durch Vorgaben in den Bebauungsplänen und entsprechende Klauseln in den Kaufverträgen vom Bauland bei 
Stadtentwicklungsprojekten können weitere Anforderungen auch in der Wärmeversorgung durchgesetzt werden. Auch 
dadurch, dass in Neubaugebieten oftmals gar keine Gasnetze mehr verlegt werden, ist eine regenerative Versorgung 
mit der benötigten, verhältnismäßig geringen Energiemenge in Form von Strom weitgehend gesichert (Barth et al. 
2021). 

Ein wesentliches Problem von Neubaugebieten sowie jedem zusätzlich errichteten Gebäude ist jedoch, dass sie auf 
Jahrzehnte hinaus den Endenergieverbrauch erhöhen, allein schon durch die Nutzung der neuen Gebäude. Darüber 
hinaus verursachen sie einen erheblichen Ressourcenverbrauch, nicht nur für die Errichtung der Gebäude, sondern 
auch für den Neubau der notwendigen Infrastruktur wie z.B. dem Straßenbau. Der mit Neubaugebieten verbundene 
Flächenverbrauch geht in der Regel zu Lasten der Naturflächen und Ackerflächen und steht im Widerspruch zu den 
Zielen des Flächensparens. 

Kapitel 3 zeigt, dass die Kommune durch die Sanierung des eigenen Gebäudebestandes voranschreiten sollte. In Kapitel 
4 erläutern wir, wie eine Kommune eine wirksame Energieberatung für die Hausbesitzenden aufbauen kann. In Kapitel 
5 werden die gesetzlichen Mindestanforderungen an den Gebäudebestand dargestellt und Kapitel 6 zeigt das Potenzial 
von Eigenarbeit bei der Sanierung auf. Kapitel 7 stellt das serielle Sanieren vor und Kapitel 8 stellt dar, wie in Quartieren 
oder energetischen Sanierungsgebieten effektiv vorgegangen werden kann.
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02: Kernaussagen

Ein energieeffizienter Gebäudebestand ist eine wesentliche Voraussetzung für die Umstellung der Wärmeversorgung 

auf erneuerbare Energie und damit zum Erreichen der kommunalen Klimaneutralität. Er senkt nicht nur den 

Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen, sondern auch die Energiekosten und trägt so zur Sicherung der 

Daseinsvorsorge aller Menschen bei. Aber die meisten Gebäude gehören nicht der Gemeinde, sondern privaten 

Besitzern. Daher ist die Frage: was kann nun die Gemeinde tun, um einen energieeffizienten Gebäudebestand zu 

erreichen und damit der Klimaneutralität näherzukommen? 

• Eine aktive, bürgernahe, kompetente Energieberatung ist wichtig, um die Gebäudebesitzer:innen zu informieren, 

wie sie ihre Immobilien möglichst wirksam und kosteneffizient auf einen möglichst hohen energetisch Standard 

bringen können. Je nach Größe der Gemeinde kann diese Energieberatung eigenständig oder auf Landkreisebene 

erfolgen. 

• Eine Reihe von ordnungsrechtlichen Vorschriften setzen schon heute Mindeststandards der Energieeffizienz 

für den Gebäudebestand, wie auch bei Neu- und Umbauprojekten. Aber kaum eine Baubehörde, und meist auch 

keine andere Institution, kümmert sich um den Vollzug. Hier aktiv zu werden, würde Dinge in Bewegung bringen, 

ohne dass der Staat Fördermittel in die Hand nehmen muss. In den Ordnungs- und Bauämtern sollte die benötigte 

Fachkenntnis durch kontinuierliche Fortbildung ohnehin vorhanden sein.

• Die Dämmung der obersten Geschossdecke gehört oft zu diesen Pflichten und lässt sich dort, wo sie noch nicht erfolgt 

ist, oft kostengünstig und in Eigenleistung umsetzen. Als Gegenstand der Energieberatung ist sie genauso geeignet 

wie die Dämmung der Kellerdecke oder des Kellerbodens, eine Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk oder 

eine raumlufttechnische Anlage bei der Fenstersanierung. Auch die Dämmung bisher ungedämmter Heizungs- und 

Warmwasserrohre gehört dazu. Einige dieser Maßnahmen können in Eigenleistung umgesetzt werden und alle sind 

förderfähig, wenn sie über das gesetzlich Geforderte hinausgehen. 

• Mit dem seriellen Sanieren kommt eine neue Technologie auf den Markt, die das Potenzial bietet, besonders die 

einfachen Mehrfamilienhausbestände aus den 1950er bis 1980er Jahren kostengünstig zu sanieren. Die Gemeinde 

könnte versuchen, die lokalen Wohnungsunternehmen für diese Sanierungstechnologie zu gewinnen oder auch den 

eigenen Gebäudebestand seriell sanieren zu lassen. 

• Die Erarbeitung von Quartierskonzepten und ein anschließendes Sanierungsmanagement können den Eigentümern 

in besonders sanierungsbedürftigen Gebieten helfen, schneller voranzukommen. Für diese Aufgabe können 

Kommunen die KfW-Förderung für Quartierskonzepte und Sanierungsmanagement in Anspruch nehmen. Dies lässt 

sich gut ergänzen durch die NKI-Förderung für die Anstellung eines Energie- oder Klimaschutzmanagers.

Das Ziel, eine hohe Energieeffizienz im Gebäudebestand zu erreichen, ist eine große Herausforderung für Kommunen. 

Bis zur Klimaneutralität in 2045 muss dies flächendeckend Realität sein. Es ist daher wichtig, dass jede Kommune 

ihre planungsrechtlichen und alle anderen Instrumente nutzt, um Einfluss auf die Sanierungsaktivitäten zu nehmen. 

Die Lebensqualität und die Attraktivität der Kommunen für Unternehmen werden wesentlich davon abhängig sein, 

frühzeitig in die Planung und Umsetzung dieser Aufgaben einzusteigen. 
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03: Sanierung des kommunalen Gebäudebestandes

Kommunen sind Eigentümer einer Vielzahl von Gebäu-
den und haben damit die Möglichkeit und Pflicht, deren 
energetischen Zustand zu optimieren. Nur wer seine ei-
genen Hausaufgaben macht, hat die Überzeugungskraft, 
die Einwohner:innen zu beraten und zu Anstrengungen, 
ihre Häuser energetisch zu ertüchtigen, zu motivieren. 

Neben zahlreichen Verwaltungsgebäuden befinden sich 
Schulen und KiTas, Kulturbauten, Sportstätten, Bäder 
usw. in städtischem Besitz. In Frankfurt sind dies z.B. 
etwa 3.500 Gebäude (Stadt Frankfurt am Main, 2023). 
Eine große Anzahl an Wohnungen wird von städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften unterhalten (z.B. Frank-
furt knapp 54.000 Wohnungen). Der Einflussbereich der 
Städte erweitert sich unter Einbeziehung der Gebäude 
von städtischen Tochter- und Beteiligungsgesellschaf-
ten.

Nach einer Bestandsaufnahme der Gebäude und ihres 
energetischen Zustandes ist eine kommunale Sanie-

rungsstrategie zu erstellen, die im Einklang mit dem 
städtischen Klimaschutzplan und der kommunalen Wär-
meplanung die energetisch drängendsten Probleme an-
geht. Dabei sind die gleichen herausfordernden Fragen 
nach der technischen Sanierungsstrategie, der Finan-
zierbarkeit und zeitlichen Planung zu klären, wie bei der 
privatwirtschaftlichen Sanierung von Einzelgebäuden 
(vgl. Kapitel 4). 

Die Kommune kann ihre Anstrengungen zur Sanierung 
der städtischen Gebäude über die Medien kommuni-
zieren und damit die energetische Ertüchtigung der 
Gebäude als gemeinschaftliche Aufgabe der Zukunfts-
sicherung im Bewusstsein der Einwohner verankern. Im 
Zuge der Öffentlichkeitsarbeit, wie z.B. Tagen der offe-
nen Tür, können geeignete Gebäude der Öffentlichkeit 
vorgestellt und damit ein Beitrag dazu geleistet wer-
den, Kenntnisse über ökologische und kostengünstige 
 Sanierungsmethoden wie auch über Heizungssysteme 
auf  Basis regenerativer Wärme zu vermitteln. 
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Von den ca. 19 Millionen Wohngebäuden in Deutschland 
(Destatis, 2021) befinden sich die meisten in privater 
Hand. Auf den Energiestandard und die THG-Emissio-
nen dieser Gebäude haben die Kommunen keinen di-
rekten Einfluss. Die Aufgabe für die Kommunen besteht 
aber darin, die Eigentümer der Gebäude bei Sanierungs-
maßnahmen zu unterstützen, da ohne deren Aktivitäten 
und Investitionen keine kommunale Klimaneutralität zu 
erreichen ist. 

Klimaschutz-Manager:innen und 
Energieberater:innen

Zahlreiche Kommunen haben inzwischen Klimaschutz-
manager:innen, die mit ihren Aktivitäten auch die Ener-
gieeffizienz des Gebäudebestandes in der Kommune im 
Auge haben müssen. Auch in den Bau-Referaten gibt es 
Fachleute, die sich um die Energieeffizienz und die ener-
getische Sanierung der kommunalen Liegenschaften 
kümmern. Hilfreich sind in den Bundesländern auch Lan-
desenergieagenturen, die Kommunen und Unternehmen 
in Sachen Klimaschutz beraten (siehe Anhang). Darüber 
hinaus gibt es in Deutschland 111 lokale oder regiona-
le Klimaschutz- und Energieagenturen, von denen die 
größte Zahl auf der Ebene von Landkreisen oder kreis-
freien Städten agiert (UBA (Hrsg.), 2020). 
 
Viele der 294 Landkreise und 107 kreisfreien Städte 
dürften aber noch nicht über eine einschlägige Einrich-
tung zur Beratung der Bürgerinnen und Bürger verfügen. 
Hier stehen dann zwar wie überall selbstständige Ener-
gieberaterinnen und Energieberater bereit, die aber be-
zahlt werden müssen oder für deren Tätigkeit beim Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die 
„Bundesförderung Energieberatung für Wohngebäude 
(Vor-Ort-Beratung, individueller Sanierungsfahrplan) 
(Zuschuss)“ beantragt werden muss. Die Förderhöhe 
beträgt 80 % des förderfähigen Beratungshonorars, ma-
ximal jedoch 1.300 Euro bei Ein- oder Zweifamilienhäu-
sern. 

Verbraucherzentralen

Energieberatung wird auch durch die Verbraucherzen-
tralen organisiert, bei denen man sich überall für kos-
tenfreie Online-Kurse anmelden kann. Oft sind diese 
Beratungen für eine relativ allgemeine Erstinformation 
ausreichend. Eine Beratung, die auf konkrete Umsetzung 
unter Einbeziehung der jeweiligen baulichen Gegeben-
heiten zielt, setzt fachkundige Vor-Ort-Berater voraus. 

Energiekarawanen

Eine aktive Rolle der Kommunen und der Landkreise in 
der Öffentlichkeitsarbeit mit Kampagnen und Veranstal-
tungen zum Thema schafft Vertrauen und eine gute Ba-
sis, um die Eigentümer:innen zum Handeln zu bewegen. 
Es ist daher von großer Bedeutung, die Kommunikation 
und Interaktion mit den Gebäudebesitzern auf ein ganz 
neues Niveau zu heben. Dies bedeutet: Weg von der 
passiven, zentral organisierten Beratung, hin zu aktiver, 
möglichst aufsuchender Beratung.

Sehr erfolgreich sind bereits in einigen Kommunen 
„Energiekarawanen” unterwegs, die von Stadtteil zu 
Stadtteil ziehen und vor Ort eine gebäudebezogene, kos-
tenlose Energieberatung anbieten. Als Beispiele seien 
die Energiekarawanen der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar, von Augsburg und Rüsselsheim genannt (BMWK, 
2023; Klimabündnis, 2023). Durch diese Energie-Kara-
wanen konnte die Sanierungsrate wesentlich gesteigert 
werden. Die Kommunikation mit der Öffentlichkeit kann 
auch durch Medienkampagnen über Vorteile und Fort-
schritte von Sanierungsaktivitäten, sowie entsprechen-
de Beratungsangebote in der Stadt intensiviert werden, 
sowie über regelmäßige, lokale, z.B. ortsteilbezogene, 
Informationsveranstaltungen. 

Auf diese Weise wird das Sanierungsthema kontinu-
ierlich und aktualisiert im Bewusstsein der Öffentlich-
keit gehalten und die Motivation für die Mitwirkung an 

04: Wie kann die Kommune eine gute 
Energieberatung organisieren? 
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diesem Gemeinschaftsprojekt gestärkt. In kleineren 
Gemeinden sollte mindestens eine Person die Aufgabe 
bekommen, die Energieeffizienz der Gebäude in der Ge-
meinde zu fördern und dazu immer wieder auf das The-
ma hinzuweisen, aktuelle Förderprogramme bekannt zu 
machen oder von Zeit zu Zeit Informationsveranstaltun-
gen zu organisieren. 

Beratung zu Fördermaßnahmen

Die Effektivität der Beratung wird nicht nur von der 
Fachkompetenz der Beratenden in Bezug auf Technik, 
Kosten, baukulturelle und rechtliche Fragen bestimmt, 
sondern ist auch davon abhängig, wie gut auf die jeweils 
unterschiedlichen Bedürfnisse und Möglichkeiten der 
Hausbesitzenden eingegangen wird. Wann empfiehlt 
man eine Sanierung der Gebäudehülle? Soll das vor Er-
neuerung der Heizungsanlage oder danach geschehen 
und bis zu welchem Effizienz-Standard? Konzentriert 
man sich auf eine energetische Sanierung des Gebäu-
des im Zusammenhang mit ohnehin notwendigen Erhal-
tungsmaßnahmen (Kopplungseffekt)? Wird angesichts 
der Notwendigkeiten und gesetzlichen Vorgaben zum 
Klimaschutz der Aspekt der Wirtschaftlichkeit hintan-
gestellt und die Beratung stattdessen an der Finanzier-
barkeit, d. h. der Liquidität der Privatpersonen und der 
Verfügbarkeit von Fördermitteln ausgerichtet?

Ganz wichtig erscheint die aktive Unterstützung der 
Bürger:innen bei der umfassenden Nutzung von För-
dermaßnahmen. Alternativ kann die Gemeinde auch 
darauf hinwirken, dass der Landkreis eine für die Be-
ratung in allen Kommunen zuständige Energieagentur 
einrichtet. Da in einigen Bundesländern die Landkreise 
ohnehin verpflichtet werden sollen, ihre Kommunen bei 
der Energieberatung zu unterstützen, könnte auch die 
Einrichtung einer Koordinationsstelle in der Landkreis-
verwaltung sinnvoll sein. Diese Stelle würde dann die Be-
ratung von anfragenden Bürger:innen und Unternehmen 
durch staatlich anerkannte Beratende und ggfs. andere 
Bauexpert:innen vermitteln. 

In beiden Fällen könnte eine Erhöhung der Kreisum-
lage erforderlich werden und es stellt sich die Frage, 
ob diese Kosten der Gemeindekasse oder letztlich den 
Bürger:innen zugemutet werden können. Hier kann als 
Argument angeführt werden, dass gerade im Jahr 2022 
die Heizungskosten stark gestiegen sind. Die Aufgabe 
der Energieberatung besteht daher weniger als früher 
darin, Bürger:innen zum Handeln zu motivieren, sondern 
vielmehr darin, ihnen bei den notwendigen Maßnahmen 
zur Begrenzung der Energiekosten zu helfen. Und die-
ser Hilfs- und Beratungsbedarf wird auf dem Weg zur 
Klimaneutralität permanent größer werden. Neue Bera-
tungsstrukturen sind daher dringend nötig.
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Die Verbraucherzentrale (2022) informiert über Aus-
tausch- und Nachrüstverpflichtungen, die für alle 
Mehrfamilienhäuser unabhängig von einer geplanten 
Sanierung gelten. Auch nach dem Kauf eines Ein- oder 
Zweifamilien-Hauses müssen diese Pflichten innerhalb 
von zwei Jahren durch die neuen Besitzenden erfüllt 
werden. Ausgenommen sind Ein- und Zweifamilien-
Häuser, wenn die Eigentümer:innen bereits seit Februar 
2002 selbst im Gebäude wohnen.

• Öl- und Gas-Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind 
und eine übliche Größe von 4 bis 400 kW Heizleis-
tung haben, müssen ausgetauscht werden. Die Aus-
tauschpflicht gilt jedoch nicht für Brennwert- und 
Niedertemperatur-Kessel. Welcher Kesseltyp es ist, 
teilt der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger 
mit, der regelmäßig eine so genannte „Feuerstätten-
schau“ vor Ort durchführt.

• Neue Heizungs- und Warmwasserrohre in unbe-
heizten Räumen müssen gedämmt werden.

• Oberste Geschossdecken zu unbeheizten Dachräu-
men müssen bereits seit 2015 nachträglich gedämmt 
werden, wenn sie keinen „Mindestwärmeschutz“ 
(i.d.R. 4 Zentimeter Wärmedämmung) aufweisen. 
Bei Holzbalkendecken genügt es, die Hohlräume mit 
Dämmstoff zu füllen. Die Dämmpflicht gilt für alle 
zugänglichen obersten Geschossdecken, unabhän-
gig davon, ob sie begehbar sind oder nicht – also zum 
Beispiel auch für Spitzböden und für nicht ausgebau-
te Aufenthalts- oder Trockenräume. Alternativ dazu 
kann auch das darüber liegende Dach mindestens 
entsprechend gedämmt sein. 

Weitere Pflichten greifen immer dann, wenn Sanie-
rungsmaßnahmen aus anderen Gründen ergriffen wer-
den, z.B. wenn Fenster morsch sind und ausgetauscht 
werden müssen oder wenn die Fassade oder das Dach 
saniert werden. In diesen Fällen gibt das GEG bestimm-
te Anforderungswerte an den Wärmedurchgangs-

koeffizienten (U-Wert) der betroffenen Bauteile und 
Umfeldmaßnahmen vor, welche die Verbraucherzentra-
le dokumentiert (Verbraucherzentrale, 2022). Werden 
die Anforderungen übererfüllt sind sie in vielen Fällen 
auch im Rahmen der Bundesförderung effiziente Gebäu-
de (BEG) förderfähig.

Der behördliche Vollzug des Gebäudeenergiegesetzes 
(GEG) fällt in die Zuständigkeit der einzelnen Bundes-
länder. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung dokumentiert die jeweiligen Zuständigkeiten 
in den Bundesländern (BBSR, 2022). In Niedersachsen 
sind beispielhaft die „unteren Bauaufsichtsbehörden“ 
für den Vollzug des GEG zuständig. Einen aktiven Voll-
zug der Vorschriften scheint es aber nur mit Blick auf 
alte Heizkessel zu geben, da diese im Rahmen der Feu-
erstättenschau durch die Schornsteinfeger überwacht 
werden. Die Isolierung von Heißwasserrohren, wie auch 
die Dämmung der obersten Geschossdecke, unterliegen 
prinzipiell der Kontrolle der örtlich zuständigen Bau-
behörde. Jede Kommune, die ihrer Aufgabe in Sachen 
Wärmewende nachkommen will, muss deshalb mit ihrer 
jeweiligen Vollzugsbehörde diese Kontroll-Tätigkeit or-
ganisieren. 

Kommunen sollten durch eine enge Zusammenarbeit mit 
den Vollzugsbehörden sowie auch durch die Informati-
on von Mietern über Beschwerdemöglichkeiten errei-
chen, dass zumindest die bestehenden Pflichten erfüllt 
werden. Dies gilt besonders für § 47 Abs. 4 GEG bei der 
Beurteilung der Frage, ob die „für eine Nachrüstung er-
forderlichen Aufwendungen durch die eintretenden Ein-
sparungen innerhalb angemessener Frist erwirtschaftet 
werden können“. Hierzu ist es erforderlich, einschlägige 
Handreichungen zu entwickeln. 

Mit Blick auf die Zukunft wird ein solches Vorgehen an 
Bedeutung gewinnen, denn die Zahl der Pflichten wird 
gegenwärtig größer. Umso wichtiger wird es sein, Perso-
nalpolitik und Gewichtung der Aufgaben in der kommu-
nalen Verwaltung darauf einzustellen. 

05: Wie können die gesetzlichen 
Mindestanforderungen durchgesetzt werden? 
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So wurde durch die Bundesregierung im Herbst 2022 
festgelegt, dass für Gaszentralheizungen in Wohnge-
bäuden mit mindestens zehn Wohneinheiten noch im 
Jahre 2023 und in Wohngebäuden mit mindestens 
sechs Wohneinheiten bis Ende 2024 ein hydraulischer 
Abgleich durchzuführen ist (Bundesregierung, 2022). 
Bezüglich der Heizungsanlagen werden die Schornstein-

feger mit der Überwachung der Umsetzung der Vor-
schriften betraut (BMWK & BMWSB, 2022). Dies gilt 
sowohl für die Kontrolle der Einhaltung der bereits gül-
tigen Vorschriften zur Erneuerung von Heizungsanlagen 
als auch der ab 2024 gültigen Vorschrift, dass neu einge-
baute Heizungen mindestens 65 Prozent erneuerbare 
Energien nutzten müssen. 

Tabelle 1: Anforderungswerte an Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) verschiedener Bauteile 

Quelle: gesetzliche Mindestanforderungen nach GEG (GEG 2023, Anhang 7) sowie Mindestanforderungen der Bundesförderung 

effiziente Gebäude (BEG) nach BMWK (2022)
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Der relativ hohe Investitionsaufwand für energetische 

Sanierungen und die beschränkten finanziellen Mög-

lichkeiten vieler Immobilienbesitzer:innen bedeuten 

eine erhebliche Hemmschwelle für die Wärmewende in 

Kommunen. In Abhängigkeit von der jeweiligen Fach-

kenntnis und den Fähigkeiten können jedoch eine Rei-

he von Arbeiten bei der energetischen Sanierung auch 

durch Wohnungs- oder Hausbesitzende selbst erledigt 

werden. Einige Fachunternehmen bieten sogar in Zei-

ten des Fachkräftemangels eine Kombination aus Eigen-

leistungen und bezahlter Dienstleistung an. Je nach den 

anfallenden Personal- und Sachkosten können dadurch 

die Sanierungskosten deutlich gesenkt werden. Beson-

ders geeignet sind Vorarbeiten wie Putz abschlagen, 

Fenster ausbauen oder der Rückbau von Geschoss-

böden. Gut geeignet sind auch die Dämmung der Keller-

decke und die Dämmung der obersten Geschossdecke 

oder des Daches, soweit dies von innen erfolgen kann. 

Der Einbau dezentraler raumlufttechnischer Anlagen 

mit Wärmerückgewinnung, die eine sehr gute Amorti-

sationszeit auch ohne Förderung haben, kann in Eigen-

arbeit geschehen, z.B. beim Anlegen von Wanddurch-

brüchen und dem Verlegen von Lüftungsrohren. Diese 

Hinweise zu den Möglichkeiten der Eigenleistung sollten 

unbedingt in die Beratungsaktivitäten der Kommune mit 

aufgenommen werden. Darüber hinaus sollte darauf hin-

gewiesen werden, 

• dass die Kosten fachgerechter Sanierungsarbeiten 

und die erforderlichen Materialien steuerlich abge-

setzt werden können und die Eigenleistung auch in 

der Bundesförderung wieder anerkannt wird (Ener-

gie Experten, 2023; Energie-Fachberater, 2022), und

• dass bei der Dämmung bevorzugt langlebige, nach-

haltige Materialien verwendet werden. 

Eigenleistungen können auch eine kostensenkende Op-

tion für die Kommunen selbst sein. Der Tausch von Heiz-

körperventilen, die Installation intelligenter Thermo-

statventile und ähnliche einfachere Tätigkeiten können, 

wenn dafür Zeit vorhanden ist, durch Hausmeister:innen 

erfolgen. 

06: Kommunale Unterstützung der 
Sanierung mit Eigenleistung 
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07: Zeit und Kosten sparen durch serielles Sanieren 

Ein ursprünglich in den Niederlanden unter dem Namens 
Energiesprong entwickeltes Konzept hat das Potenzi-
al, die energetische Sanierung im Bestand sprunghaft 
voranzubringen. Das Ziel ist, mit minimiertem Zeit- und 
Kostenaufwand die Gebäude auf bestmöglichen Ener-
giestandard bis hin zum Passivhaus- bzw. Nullenergie-
haus-Standard zu bringen. Die integrierte PV-Anlage auf 
dem Dach soll dabei genauso viel Strom erzeugen, wie 
für Haushaltsstrom und Wärmepumpe benötigt wird. 

Besonders gut eignet sich diese in Deutschland als Se-
rielles Sanieren bezeichnete Vorgehensweise vor allem 
für Siedlungen, Straßenzüge und Quartiere mit Häusern 
gleichen oder ähnlichen Bautyps. Das Serielle Sanie-
ren beruht auf folgenden Kernelementen (UBA (Hrsg., 
2021): 

• Ein digitales Aufmaß ermöglicht die maßgenaue Fer-
tigung von Fassadenelementen für Bestandsgebäu-
de. 

• Die Module sind optimiert auf eine effiziente und tei-
lautomatisierte Vorfertigung sowie auf eine schnelle 
und unkomplizierte Montagefähigkeit vor Ort.

• In diese Module sind alle Wärmedämmelemente inte-
griert und sie enthalten bereits alle Fenster und Tü-
ren.

• Die Sanierung kann i. d. R. im bewohnten Zustand der 
Gebäude erfolgen, da die erforderlichen Montagezei-
ten bei wenigen Wochen pro Gebäude liegen.

• Auch für die Dachsanierung sind vorgefertigte Modu-
le möglich, z. B. mit bereits integrierter PV-Anlage.

• Da die Sanierung im Regelfall auch das Heizungssys-
tem umfasst, wird auch eine Wärmepumpenanlage in 
die Fassadenelemente integriert, in Form eines Hei-
zungsmoduls montiert und mit dem Heizkreislauf im 
Gebäude verbunden. 

• Auch die Integration von PV-Modulen in die vorgefer-
tigten Fassaden ist möglich.

• Innerhalb der Wohnungen sind nur der Ausbau 
der alten Fenster und die Verbindung der Fenster-
laibungen mit der neuen Fassade erforderlich. Auch 
die Wärmepumpe muss ggf. an geeigneter Stelle mit 
dem Heizkreislauf verbunden werden.

• Durch die rationelle und teilautomatisierte Vorfer-
tigung der Fassadenelemente werden nicht nur Ar-
beitsstunden eingespart, sondern auch der Einsatz 
von Handwerkern vor Ort auf einen vergleichsweise 
kurzen Zeitraum begrenzt.

Das von privaten Immobiliengesellschaften besonders 
in den Niederlanden schon in 5.000 Häusern erprob-
te  Sanierungskonzept sollten die Kommunen bei den 
eigenen Liegenschaften, bei städtischen Wohnbau-
gesellschaften oder auch in Kooperation mit privaten 
Wohnungsbaugesellschaften unbedingt einsetzen. Das 
serielle Sanieren ist auf dem Weg, in Deutschland die 
Pilotphase zu überwinden. 22 Wohnungsunternehmen 
sind dabei, 17.000 Wohnungen seriell zu sanieren   (Dena, 
2023). Zur Unterstützung des Markthochlaufs wird das 
serielle Sanieren gegenwärtig durch BAFA und KfW ge-
fördert. So gewährt die KfW ab Anfang 2023 für das se-
rielle Sanieren zum  Effizienzstandard 40 oder 55 einen 
zusätzlichen Bonus von 15 % der Sanierungskosten als 
Tilgungszuschuss (KfW, 2023). 

Voraussetzung der seriellen Sanierung ist eine mög-
lichst durchgängige Digitalisierung des Planungs- und 
 Produktionsprozesses unter Anwendung des Building 
Information Modeling (BIM). Dabei werden alle relevan-
ten Bauwerksdaten digital erfasst und für die Planung, 
die Kalkulation und die industrielle Fertigung genutzt. 
Das Bauwerk wird als virtuelles Modell geometrisch 
visualisiert und zusätzlich mit zahlreichen weiteren In-
formationen, wie z.B. Bauteileigenschaften und Kosten, 
versehen. Die Daten dieses Modells fließen dann direkt 
in die Fertigungsprozesse der Bauelemente ein.

Derzeit wird das serielle Sanieren noch oft unter Ein-
satz von Holzbaukomponenten (z. B. mit Dämmstoffen 
gefüllte Holzrahmen) durchgeführt, aber auch andere 
 Materialien werden angeboten. Mit Blick auf Holzbau-
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elemente muss darauf hingewiesen werden, dass die Fol-
gen des Klimawandels mit Waldsterben und gebremstem 
Waldnachwuchs bereits jetzt zu einer Verknappung an 
Bauholz geführt haben. Auch der bislang stillschweigend 
genutzte Nachschub von Bauholz aus Weißrussland und 
Russland ist zum Erliegen gekommen. 
Das heißt, dass nicht nur gestiegene Bauholzpreise, son-
dern auch das Gebot der Nachhaltigkeit eher zu einer 
Reduzierung als zur Ausweitung des Bauens mit Holz 
führen werden. 

Alternativ bietet sich der vermehrte Einsatz von Poren-
beton an, der sich gut für serielle Vorfertigung eignet, 
ohne zusätzliche Dämmung auskommt und damit auch 
sehr kostengünstig ist. Beim kumulierten Energie-Auf-
wand, d. h. bei der Gesamtenergiebilanz über einen min-
desten 50-jährigen Lebenszyklus, liegen Porenbeton und 
Holz (aus nachhaltigem Anbau) gleichauf (Walberg et 
al., 2015). Eine unabhängige Ökobilanz von Porenbeton 
lässt keine Schwachstellen erkennen (Ankele & Stein-
feldt, 1996).

Abbildung 2: Seriell saniertes Reihenhaus 

Quelle: dena
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Die energetische Sanierung im Gebäudebestand ist 

nicht nur Aufgabe der Hausbesitzer:innen, sondern auch 

Aufgabe für die kommunale Planung. Im Zuge der Um-

setzung der kommunalen Wärmeplanung (Scientists for 

Future, 2022) sollten Lösungen auch auf der Ebene von 

Quartieren gesucht werden. Sind z.B. Wärmequellen 

vorhanden, mit denen mehrere Gebäude beheizt werden 

können, dann bedarf es einer integrierten Planung, wel-

che Gebäude dies sein können und welche Sanierungs-

arbeiten ggf. innerhalb einzelner Gebäude sinnvoll oder 

gar notwendig wären. Mögliche Wärmequellen könn-

ten z.B. Unternehmen mit Abwärme, Abwassersysteme 

u.a.m. sein. 

Der Vorteil von Quartierskonzepten ist die Vernetzung 

von Erzeugern und Verbrauchern von Wärme, um ein 

Quartier aus erneuerbaren Energien zu versorgen. Es 

ist deshalb Aufgabe der Kommunen, die Wärmewende 

nicht nur auf der Ebene einzelner Gebäude zu sehen, 

sondern Sanierungsmaßnahmen und die in der kommu-

nalen Wärmeplanung vorgesehene Wärmeversorgung 

im Quartier aufeinander abzustimmen.  

Die Evaluierung des Förderprogramms „Energetische 

Stadtsanierung“ zeigt in der Analyse von 84 Quartiers-

konzepten, dass diese am häufigsten auf die bauliche Sa-

nierung zum Zwecke des Klimaschutzes zielen (Heinrich, 

Langreder, Lang, Falkenberg & Meißner, 2019). Dabei 

stehen die bauliche Sanierung und die Frage der Versor-

gung mit möglichst erneuerbarer Wärme gleichermaßen 

im Mittelpunkt. Wesentliche Hemmnisse sind die hohen 

Kosten und folglich die Frage der Finanzierbarkeit. 

Eine wesentliche Aufgabe des Sanierungsmanage-

ments besteht deshalb darin, die Hausbesitzenden bei 

der Planung kosteneffizienter Maßnahmen und deren 

Finanzierung zu unterstützen. Erster Schritt ist dabei, 

Kostensenkungspotenziale zu erschließen, die sich aus 

der Durchführung einer großen Zahl von Sanierungs-

projekten im gleichen Quartier ergeben. Gemeinsame 

Ausschreibungen und die Vergabe großer Aufträge mo-

tivieren nicht nur zusätzliche Anbieter, sondern führen 

oft auch zu günstigeren Angeboten. Der zweite Schritt 

ist, einen guten Überblick über die jeweils aktuelle För-

dermittelsituation zu erarbeiten und zu ermitteln, wel-

che Fördermittel sich z.B. kombinieren lassen. Neben 

dem Bundesprogramm Effiziente Gebäude kommen 

hier KfW-Programme und ggf. auch die Initiierung von 

Projekten der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) in 

Frage. 

Es wurde auch schon vorgeschlagen, den schlechten 

Sanierungszustand von Gebäudebeständen als „städte-

baulichen Missstand“ einzustufen und diesen mit man-

gelndem Klimaschutz zu begründen, was baurechtlich 

zulässig sei (Rath & Ekardt, 2021). In energetischen Sa-

nierungsgebieten lassen sich umfassende Maßnahmen 

im Quartier anstoßen, die dem Klimaschutz und der Kli-

maanpassung dienen und breitere Einsatzmöglichkeiten 

für erneuerbare Energien schaffen. Die politische Her-

ausforderung „energetischer Sanierungsgebiete“ liegt 

in den hohen Kosten flächendeckender Sanierungsmaß-

nahmen einer großen Zahl von Gebäuden. Auch die Ver-

fahren der seriellen Sanierung könnten in diesem Kon-

text ein Potenzial bieten (Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle, 2021). 

08: Quartierskonzepte und energetische 
Sanierungsgebiete  
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Anhang: Energieagenturen der Bundesländer

Baden-Württemberg: 
Klimaschutz- und Energieagentur 
Baden-Württemberg GmbH (KEA)
Kaiserstraße 94a, D-76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 98471-0
www.kea-bw.de

Bayern: 
Landesagentur für Energie und Klimaschutz (LENK)
Franz-Mayer-Straße 1, 93053 Regensburg 
Tel.: 0941 46297-871
www.lenk.bayern.de

Berlin: 
Berliner Energieagentur GmbH 
Fasanenstraße 85, 10623 Berlin
Tel.: 030 293330 - 0
www.berliner-e-agentur.de

Brandenburg: 
Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB) 
Babelsberger Straße 21
14473 Potsdam
Tel.: 0331 73061-0
www.energieagentur.wfbb.de

Bremen: 
Bremer Energie-Konsens GmbH
Am Wall 172 / 173
28195 Bremen
Tel.: 0421 376671-0
www.energiekonsens.de

Hamburg: 
Hamburger EnergieAgentur
Stadthausbrücke 8
20355 Hamburg
Tel.: 040 42840 -2427
www.hamburg.de/energieagentur

Hessen: 
LandesEnergieAgentur Hessen GmbH (LEA)
Wettinerstraße 3
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611 95017 8400
www.lea-hessen.de

Mecklenburg-Vorpommern: 
Landesenergie- und Klimaschutzagentur
Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Zur Schwedenschanze 15
18435 Stralsund
Tel.: 03831 457038
www.leka-mv.de

Niedersachsen: 
Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen GmbH
Osterstraße 60
30159 Hannover
Tel. 0511 89 703917
www.klimaschutz-niedersachsen.de

Nordrhein-Westfalen:
NRW.Energy4Climate GmbH
Kaistraße 5
40221 Düsseldorf
Tel.: 0211 822086-555
www.energy4climate.nrw

Rheinland-Pfalz: 
Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH
Trippstadter Straße 122
67663 Kaiserslautern
Tel.: 0631 34371 100
www.energieagentur.rlp.de

Sachsen: 
Sächsische Energieagentur - SAENA GmbH
Pirnaische Straße 9
01069 Dresden
Tel.: 0351 4910-3152
www.saena.de

Saarland: 
ARGE SOLAR e.V.
Altenkesseler Str. 17
InnovationsCampus Saar Gebäude B 5,
66115 Saarbrücken
Tel.: 0681 99 88 4 - 0
www.argesolar-saar.de

Sachsen-Anhalt: 
Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH
Olvenstedter Straße 66
39108 Magdeburg
Tel.: 0391 506740-0
www.lena.sachsen-anhalt.de

Schleswig-Holstein: 
Energie- und Klimaschutzinitiative Schleswig-Holstein
Zur Helling 5-6
24143 Kiel
Tel.: 0431 9905-0
www.eki.sh

Thüringen: 
Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur (ThEGA)
Mainzerhofstraße 10
99084 Erfurt
Tel.: 0361 5603-220
www.thega.de

www.kea-bw.de
www.lenk.bayern.de
www.berliner-e-agentur.de
www.energieagentur.wfbb.de
www.energiekonsens.de
www.hamburg.de/energieagentur
www.lea-hessen.de
www.leka-mv.de
www.klimaschutz-niedersachsen.de
www.energy4climate.nrw
www.energieagentur.rlp.de
www.saena.de
www.argesolar-saar.de
www.lena.sachsen-anhalt.de
www.eki.sh
www.thega.de
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